
Vor diesem Hintergrund orientiert sich der BGH an drei
Kriterien für ein Haftungsprivileg des Gefälligen54:
■ kein Haftpflichtversicherungsschutz
■ nicht hinzunehmendes Haftungsrisiko des Gefälligen
■ besondere Umstände, die einen Haftungsverzicht des an-
deren Teils als besonders naheliegend erscheinen lassen

Im eingangs dargestellten Beispielsfall zur Gartenbewässe-
rung (oben B.II.1.) war A im zugrunde liegenden Originalfall
für Schäden bei der Nachbarschaftshilfe und Gefälligkeits-
handlungen privathaftpflichtversichert. Hieraus und mit
Blick auf das Fehlen eines – ex ante zu bestimmenden – nicht
hinnehmbaren Haftungsrisikos lehnte der BGH ein Haf-
tungsprivileg ab und stellte eine deliktische Ersatzpflicht von
A nach § 823 I BGB fest.55 Anders als es das Berufungs-
gericht beurteilt hatte, stellte der BGH deutlich heraus, dass
allein eine alltägliche und unentgeltliche Gefälligkeit unter
Nachbarn ebenso wie eine enge persönliche Beziehung zwi-
schen den Beteiligten kein durchgreifendes Argument für ein
solches Privileg ist.56 Denn, wie ausgeführt, bildet ein delikti-
sches Haftungsprivileg nicht den Regel-, sondern den Aus-
nahmefall ab.

E. FAZIT
Gefälligkeitsverhältnisse eignen sich für Studien- und Exa-
mensarbeiten nicht nur, weil sich der Rechtsprechung ohne
langes Suchen geeignete Vorlagen entnehmen lassen. Sie er-
fordern darüber hinaus einen dogmatisch sauberen Aufbau
der Fallprüfung anhand der verschiedenen Anspruchsgrup-
pen und belassen dem Ersteller der Prüfungsarbeit ausrei-
chend Spielraum, um Probleme aus den verschiedenen Rege-
lungsbereichen des BGB einzubauen. Auch wenn sich im
Schwerpunkt häufig klassische bürgerlich-rechtliche Fragen
des Vertragabschlusses und des stillschweigenden Haftungs-
privilegs stellen, hängt deren Beantwortung nicht selten von
Wertungsgesichtspunkten ab, die den einschlägigen Vor-
schriften des BGB ohne das nötige Hintergrundwissen nicht
ohne Weiteres entnommen werden können. Es empfiehlt sich
in diesem Lichte die in diesem Beitrag vorgestellten Problem-
stellungen, die sich im Zusammenhang mit Gefälligkeitsver-
hältnissen immer wieder stellen, spätestens in der Examens-
vorbereitung eingehend durchzuarbeiten und sodann in re-
gelmäßigen Abständen zu wiederholen.

54 BGHNJW-RR 2017, 272 (274).
55 BGHNJW-RR 2017, 272 (274).
56 BGHNJW-RR 2017, 272 (274).
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& SACHVERHALT
Die Electric Light GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen, das ein Stromleitungsnetz
betreibt. Automobilhersteller A-Car-GmbH unterhält im Einzugsbereich dieses Leitungs-
netzes eine Produktionsstätte. Die Stromversorgungs-AG bietet Stromversorgung an, wobei
sie mangels eigenen Stromleitungsnetzes auf die Nutzung der Stromleitungsnetze anderer
Unternehmen angewiesen ist. Die A-Car-GmbH schließt am 1.2.2014 mit der Stromversor-
gungs-AG einen Stromlieferungsvertrag. Um diesen Vertrag erfüllen zu können, schließt die
Stormversorgungs-AG mit der Electric Light GmbH einen „Rahmenvertrag zwischen Netz-
betreiber und Lieferant zur Belieferung von Kunden über das Netz der Electric Light GmbH
mit elektrischer Energie“.
Mit Schreiben vom 3.1.2016, eingegangen bei der Stromversorgungs-AG am 5.1.2016,

kündigt die Electric Light GmbH den Rahmenvertrag mit der mittlerweile zahlungsunfähig
gewordenen Stromversorgungs-AG fristlos. Seit dem 6.1.2016 beliefert die Electric Light
GmbH die A-Car-GmbH für eigene Rechnung mit Strom, nachdem der Geschäftsführer der
Electric Light GmbH sich dazu vertraglich verpflichtet glaubt. Außerdem weiß er um die
vertragliche Verpflichtung der Stromversorgungs-AG gegenüber der A-Car-GmbH, doch
möchte er diese nicht unversorgt lassen. Die Stromversorgungs-AG ist aufgrund ihrer Insol-
venz nicht mehr zur weiteren Belieferung der A-Car-GmbH in der Lage. Obwohl es der
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Electric Light GmbH möglich gewesen wäre, die A-Car-GmbH bis spätestens zum 10.1.2016
von der Veränderung zu unterrichten, erfährt die A-Car-GmbH erst am 31.3.2016 von dem
Wechsel ihres Energielieferanten und kann erst ab diesem Zeitpunkt ihre auch nach dem 6.1.
2016 weiterhin wie bisher erbrachten Zahlungen an die Stromversorgungs-AG einstellen.
Daraufhin treffen sich die Geschäftsführer der A-Car-GmbH und der Electric Light

GmbH noch am 31.3.2016. Die A-Car-GmbH fragt dabei an, ob nunmehr die Electric Light
GmbH gegen ein bestimmtes Entgelt die Stromversorgung der A-Car-GmbH übernehmen
wolle. Die A-Car-GmbH weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass ihr Betrieb nur für eine
Stromversorgung bis zu einer bestimmten Stromstärke ausgerichtet ist. Nach umfangreichen
Verhandlungen einigt man sich auf den Vorschlag der A-Car-GmbH. Die Vereinbarung soll
ab dem 1.4.2016 gelten. Am nächsten Tag geht bei der A-Car-GmbH ein mit „Auftrags-
bestätigung“ überschriebenes Schreiben der Electric Light GmbH ein, das auf die Verein-
barung vom Tag zuvor Bezug nimmt. Weiter heißt es dort, dass – nachdem darüber bisher
noch nicht gesprochen worden war – für den Vertrag selbstverständlich die beigefügten
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Electric Light GmbH gelten. Der Geschäftsführer
der A-Car-GmbH nimmt dieses Schreiben wegen starker anderweitiger Arbeitsbelastung nur
flüchtig wahr und lässt es unbeantwortet. Am 14.4.2016 kommt es aufgrund einer leichten
Nachlässigkeit eines Mitarbeiters der Electric Light GmbH zu einer Überschreitung der
vereinbarten Stromstärke bei der A-Car-GmbH. Infolgedessen kommt es zu einem Kurz-
schluss im Betrieb der A-Car-GmbH und einem Erliegen der Produktion bei der A-Car-
GmbH bis einschließlich 25.4.2016. Dadurch entsteht der A-Car-GmbH ein Schaden in
Höhe von 2,5 Mio. EUR (Eigentum der A-Car-GmbH wurde durch den Kurzschluss nicht
beschädigt). In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Electric Light GmbH sind Scha-
densersatzersatzansprüche des Kunden wegen Vermögensschäden bei leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen.

Bearbeitervermerk: In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der
vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Ansprüche stehen der Electric Light GmbH gegen die A-Car-GmbH zu?
2. Welche Ansprüche stehen der A-Car-GmbH gegen die Electric Light GmbH zu?

Hinweis: Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes und der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden bleiben außer Betracht.

& LÖSUNG

FRAGE 1

A. ANSPRUCH DER ELECTRIC LIGHT GMBH (E) GEGEN DIE A-CAR-GMBH (A) AUF
ZAHLUNG DES ENTGELTS FÜR DIE STROMVERSORGUNG VON 6.1.2016 BIS 31.3.
2016

I. § 433 II iVm § 453 I Alt. 2 BGB

1. Vertragsschluss
Durch den Abschluss eines Energielieferungsvertrages verpflichtet sich der Energieversorger
zur Energieversorgung, der Kunde zur Zahlung des vereinbarten Entgelts. Zwar ist Strom
keine Sache iSd §§ 433, 90 BGB. Doch finden nach § 453 I Alt. 2 BGB die Vorschriften über
den Kauf von Sachen auf den Kauf von sonstigen Gegenständen entsprechende Anwendung.
Ein sonstiger Gegenstand in diesem Sinne ist Strom (Palandt/Weidenkaff, BGB, 77. Aufl.
2018, BGB § 453 Rn. 6). Voraussetzung für einen Anspruch von E gegen A auf Zahlung eines
Entgelts ist, dass sich E und A (rechtsfähig nach § 13 I GmbHG; vertreten durch die
Geschäftsführer nach § 35 I GmbHG) über den Abschluss eines Kaufvertrages geeinigt
haben. Dies setzt zwei aufeinander bezogene, übereinstimmende Willenserklärungen von E
und A, nämlich Antrag (§ 145 BGB) und Annahme (§§ 146 ff. BGB) voraus.

a) Antrag (§ 145 BGB)
aa) Weitere Belieferung von A durch E. Ausdrückliche Erklärungen wurden zwischen E
und A nicht abgegeben. Vielmehr kam es hier vom 6.1.2016 bis 31.3.2016 nur dazu, dass E die
A auf eigene Rechnung mit Strom versorgte und A diesen Strom abnahm. In der weiteren
Belieferung von A könnte konkludent ein Antrag von E auf Abschluss eines Kaufvertrages
iSd § 145 BGB liegen. Hier besteht die Besonderheit, dass A erst am 31.3.2016 von der
Veränderung im Verhältnis zwischen E und der Stromversorgungs-AG (S) erfuhr. E hatte
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